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1. Anlass und Ziele der Planung 

Im Bad Kreuznacher Kernstadtbereich soll die Nachnutzung eines Geländes zwischen der 

Salinenstraße und der Schloßstraße bauplanungsrechtlich gesteuert werden. Hintergrund ist 

ein konkretes Vorhaben, welches das Erfordernis zur Aufstellung eines Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans mit sich bringt. 

Geplant ist die Errichtung eines Gebäudekomplexes mit einem Lebensmittelmarkt, einer Bä-

ckerei mit Café / Restaurant sowie die Schaffung von Wohnraum. Das städtebaulich attraktive 

Konzept der Bebauung erfordert eine differenzierte Steuerung im Bauleitplanverfahren. Daher 

ist ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan als geeignetes Instrument zu sehen. 

Für das Vorhaben selbst wird ein Vorhaben- und Erschließungsplan erstellt, der Bestandteil 

der Planunterlagen ist. Hier sind die Details der Bebauung ersichtlich. Zudem gibt es den er-

forderlichen Durchführungsvertrag, in dem ergänzende Regelungen getroffen werden, welche 

nicht als Festsetzung in den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen werden. Der 

Vertrag wurde fristgerecht unterzeichnet. Er ist nicht Bestandteil der öffentlich einsehbaren 

Unterlagen.  

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasste zunächst neben 

dem Vorhabenbereich noch weitere Flächen. Diese sind jedoch mittlerweile in das Vorhaben 

aufgenommen bzw. aus dem Geltungsbereich genommen worden. Daher ist im vorliegenden 

Entwurf der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans deckungsgleich mit 

dem Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans. 

Die Planung erfolgt im Regelverfahren mit Umweltprüfung. Der Umweltbericht ist als Ergebnis 

der Umweltprüfung als separater Teil der Begründung dem Entwurf beigefügt.  

2. Verfahren 

In seiner Sitzung am 24.09.2020 hat der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach beschlossen den 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1a-19 „Zwischen Salinenstraße und Schloßstraße“ auf-

zustellen. 

Mit dem Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurden die Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB beteiligt. Dies wurde bekanntgemacht am 19.10.2020 Die Beteiligung erfolgte vom 

27.10.2020 bis einschließlich 27.11.2020 Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wur-

den gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 19.10.2020 von der Planung unterrichtet. 
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In seiner Sitzung vom 31.03.2022 hat der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach den Entwurf des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans gebilligt und den Beschluss zur Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB gefasst. Der Beschluss wurde am 06.04.2022 öffentlich bekannt gemacht. 

Die Offenlage erfolgte vom 19.04.2022 bis einschließlich 20.05.2022. Die Behörden und Trä-

ger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 04.04.2022 um 

Stellungnahme gebeten. 

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat in seiner Sitzung am 21.07.2022 die eingegangenen 

Stellungnahmen gesichtet, bewertet und abgewogen. Am 21.07.2022 fasste der Stadtrat den 

Satzungsbeschluss. 

3. Umweltbelange 

Für die Planung wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnis im Umweltbericht 

als gesondertem Teil der Begründung dokumentiert ist. Auf den Umweltbericht1 wird entspre-

chend verwiesen. Auch zahlreiche Fachgutachten liegen dem Umweltbericht zugrunde und 

werden in Teilen für die städtebauliche Bewertung relevant. Nachfolgend werden diese städ-

tebaulich relevanten Themen kurz umschrieben. 

3.1. Naturschutz und Landespflege 

Aktuell ist das Grundstück weitestgehend versiegelt bzw. aufgrund der Parkplatznutzung nur 

geringfügig begrünt. Es stellt sich für die Bewertung des Naturschutzes als überwiegend wert-

los dar. Die vorhandenen Strukturen sind nicht erhaltenswert. Es erfolgt eine Empfehlung zur 

Vermeidung von Eingriffen. Allerdings ist durch die Planung eine teils extensive und teils in-

tensive Begrünung der Flachdachbereiche vorgesehen, so dass sich die Situation nach Um-

setzung des Vorhabens verbessern wird. 

3.2. Immissionsschutz 

Zum Immissionsschutz wurde eine Schalltechnische Untersuchung2 erarbeitet. Ermittelt wur-

den die Belastungen, die vom Vorhaben auf die Umgebung ausgehen können und die Belas-

tungen, die vom Verkehr auf das Vorhaben (Wohnen) ausgehen können. 

 
1  ISU – Immissionsschutz, Städtebau, Umweltplanung, Bitburg: Bebauungsplan „Zwischen Salinenstraße und 

Schloßstraße“ Nr. 1a/19, Begründung und Umweltbericht, Umweltbericht / Grünordnungsplan, Juni 2022 
2  TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co.KG, Essen: Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan 1a-19 

der Stadt Bad Kreuznach „Zwischen Salinenstraße und Schloßstraße“, Neubau von Handel, Wohnen, Tief-
garage und Stellplätzen, Salinenstraße Bad Kreuznach, BKN 3, 17.02.2022 
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Im Ergebnis sind Maßnahmen erforderlich, damit sich die Auswirkungen auf die Umgebung im 

zulässigen Rahmen bewegen. Dies sind im Bebauungsplan festgesetzt. Es handelt sich um 

Schutzmaßnahmen des Vorhabens vor Belastungen von außen (Verkehr) und um Maßnah-

men zur Reduzierung und Minimierung der Belastungen der Umgebung durch das Vorhaben. 

Details zu den Erkenntnissen sind dem Gutachten zu entnehmen.  

3.3. Radon 

Zur Vorbereitung des Verfahrens wurde eine Radonuntersuchung3 durchgeführt. Die Belas-

tung ist gemäß Untersuchungsergebnis hoch einzustufen. Gemeinsam mit der Bauplanung 

sollen daher geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Radonkonzentration in Gebäu-

den zu minimieren. 

3.4. Sonstiges 

Weitere vorliegende Untersuchungen behandeln folgende Themen: 

[1] Hydrologie4 und Entwässerung5 

[2] Kampfmittel6 

[3] Umwelttechnik Bodenkunde7 

[4] Baugrunduntersuchung8 

[5] Historie des Grundstücks9 

Diese Untersuchungen sind mit ihren Erkenntnissen zu den Bodenverhältnissen und der bis-

herigen Nutzung grundlegend für die Detailplanungen des Vorhabens und sind mit ihren Er-

gebnissen bereits in die Planung eingeflossen. 

4. Abwägung 

Das Baugesetzbuch sieht gemäß § 1 Abs. 7 vor, dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

die „öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen“ 

sind. Hierzu wurde im Zuge der frühzeitigen Beteiligung und der Offenlage die städtebauliche 

 
3  GeoConsult Rhein, Oppenheim: Bericht Radonbelastung in der Bodenluft, Bauvorhaben Handel und Woh-

nen, Salinenstraße 44-50 / Schloßstraße 13-21, Bad Kreuznach, 26.02.2019 
4  Prof. Dr. Knoblich Umwelt- und Baugrundberatung GmbH, Wettenberg: Hydrogeologische Stellungnahme 

zum Bauvorhaben 55543 Bad Kreuznach, Salinenstraße 34 – 40 (3. Bauabschnitt), 11.07.2020 
5  RUM Plan, Baumholder: Beschreibung zur Entwässerung, 05.08.2020 
6  Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, Estenfeld: Kampfmittelvorerkundung, 06.11.2018 
7  Prof. Dr. Knoblich Umwelt- und Baugrundberatung GmbH, Wettenberg: Umwelttechnische Stellungnahme 

zum Bauvorhaben 55543 Bad Kreuznach, Salinenstraße 34 – 40 (3. Bauabschnitt), 11.07.2020 
8  Prof. Dr. Knoblich Umwelt- und Baugrundberatung GmbH, Wettenberg: Baugrundtechnische Stellungnahme 

zum Bauvorhaben 55543 Bad Kreuznach, Salinenstraße 34 – 40 (3. Bauabschnitt), 11.07.2020 
9  Prof. Dr. Knoblich Umwelt- und Baugrundberatung GmbH, Wettenberg: Historische Erkundung zu den Ge-

bäuden in 55543 Bad Kreuznach, Schloßstraße 13, 13a, 15, 17, 19 & 21, Salinenstraße 48 und 50, 
31.10.2019 
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Planung vorgestellt und um die Abgabe von Hinweisen, Anregungen und Bedenken gebeten. 

Alle eingegangenen Stellungnahmen wurden ausgewertet und abgewogen.  

Im Folgenden werden die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (§§ 3 

Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB) und der Offenlage (§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB) sind zu-

sammenfassend dargestellt. Abschließend wird der Ratsbeschluss aufgeführt. 

4.1. Frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 3 Abs.1 und 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung haben 18 Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen 

abgegeben. Hiervon wurden bei acht Stellungnahmen keine Bedenken gegen die Planung 

geäußert. Die Inhalte der übrigen Stellungnahmen sowie die daraufhin erfolgte Abwägung wer-

den im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben: 

In der gemeinsamen Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Kreuznach werden Anregungen 

und Hinweise von der Unteren Landesplanung, der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren 

Wasserbehörde, der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Abfallwirtschaftsbetrieb vorge-

bracht. Die Untere Landesplanung weist auf die verbindliche Festlegung zentraler Versor-

gungsbereiche gemäß BauGB hin. Die Stadt Bad Kreuznach hat hierzu die Erarbeitung eines 

Einzelhandelskonzeptes beschlossen. Die Untere Naturschutzbehörde weist auf Artenschutz-

belange hin, die im Umweltbericht behandelt werden. Zudem wird angeregt, Festsetzungen 

zur Begrünung von Dachflächen aufzunehmen. Dieser Anregung wird gefolgt. Auch die Untere 

Wasserbehörde verweist auf eine Dachbegrünung. Zudem wird eine Korrektur der Bezeich-

nung „Überschwemmungsgebiet“ in „überschwemmungsgefährdetes Gebiet“ gefordert. Es er-

folgen weitere Anregungen und Hinweise, die in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde verweist auf die Denkmalzone „Kurgebiet“ und die hier 

vorherrschende städtebauliche Gliederung. Die Stadt Bad Kreuznach befürchtet keine negati-

ven städtebaulichen Auswirkungen bzgl. der städtebaulichen Gliederung im Plangebiet. Zum 

einen befinden sich in der Umgebung bereits Gebäude mit vergleichbarer Höhe und städte-

baulicher Auswirkung, zum anderen lockert die Bebauung des Plangebietes in den Oberge-

schossen zunehmend auf, so dass der vorherrschenden offenen Bauweise in der Denkmal-

zone am ehesten entsprochen wird. Der Abfallwirtschaftsbetrieb verweist auf sein Informati-

onsblatt, das zur Kenntnis genommen wird. 

Von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord ergehen zahlreiche Hinweise, u.a. zur 

hochwasserangepassten Bauweise und zu Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen, die als 

solche in das Kapitel Hinweise in den Textfestsetzungen aufgenommen werden. Anpassungen 

an der Planung ergeben sich hieraus nicht. 
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Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe verweist in ihrer Stellungnahme auf das noch 

nicht erstellte Einzelhandelskonzept für die Stadt Bad Kreuznach. Dieses befindet sich derzeit 

in der Erarbeitung. Das Vorhabengebiet befindet sich demnach zwar nicht in einem bereits 

genau abgrenzten zentralen Versorgungsbereich, allerdings in einem als faktischen zentralen 

Versorgungsbereich zu bezeichnenden Gebiet. An der Planung wird festgehalten. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau erteilt Hinweise, die entsprechend in den Textfest-

setzungen unter Kapitel „Hinweise“ ergänzt werden. Anpassungen an der Planung ergeben 

sich hieraus nicht. 

Ebenso werden Hinweise der Generaldirektion Kulturelles Erbe in das entsprechende Kapitel 

aufgenommen. Auch hieraus ergeben sich keine Änderungen oder Anpassungen in der Pla-

nung. 

Durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) erfolgen Anregungen zur Verkehrsplanung wie auch 

zum Lärmschutz. Die Planungen werde überarbeitet und mit dem LBM abgestimmt. Das über-

arbeitete Verkehrsgutachten bestätigt die Verträglichkeit des zusätzlichen Verkehrs. Anregun-

gen des LBM, z.B. zum Lärmschutz, werden als Festsetzungen oder im Durchführungsvertrag 

übernommen. An der angepassten Planung wird festgehalten.  

Vodafon verweist auf Kabeltrassen, die sich allerdings nicht im Plangebiet befinden. Ein Be-

schluss entfällt. 

Auch von Creos ergehen Hinweise, die keinen Beschluss erforderlich machen. 

Der Anregung der Bauaufsicht zur genaueren Definition von ausnahmsweisen Zulässigkeiten 

wird gefolgt und die Begründung zum Bebauungsplan entsprechend erweitert. Die Planung 

wird überarbeitet und der Geltungsbereich erweitert, da ein weiteres Grundstück, auf dass sich 

die Bauaufsicht bezieht, vom Vorhabenträger erworben wurde. Für zusätzlich aufgeführte Flur-

stücke, die gemäß Ausführungen der Bauaufsicht überplant werden sollen, besteht aus Sicht 

der Stadt keine städtebauliche Steuerungserfordernis. 

Vom Gemeinsamen Arbeitskreis des Behinderten- und Seniorenbeirats  ergingen insbeson-

dere Hinweise zur Barrierefreiheit. Diese Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Vorgaben 

zur Barrierefreiheit wurden beachtet. 

Aus der Öffentlichkeit ergingen drei Stellungnahmen. 

In der ersten Stellungnahme (Ö1) wird auf das bereits bestehende Gutachten über die Lärm-

belastung verwiesen. Die Auswirkungen der Planung auf den Schallschutz wurden untersucht. 
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Es ist mit einer geringen Zunahme des durch den Verkehr verursachten Lärms durch Reflek-

tion zu rechnen. Es ist aber auch miteinzubeziehen, dass eine 5-Geschossigkeit nicht im ge-

samten Bereich zulässig ist. An der angepassten Planung wird festgehalten. 

Die Anregungen der zweiten Stellungnahme aus der Öffentlichkeit (Ö2) sind inhaltlich nicht 

mehr relevant. Das betreffende Grundstück wurde in die Vorhabenplanung einbezogen. An 

der angepassten Planung wird festgehalten. 

In der dritten Stellungnahme (Ö3) wird u.a. die Verfahrenswahl, die Entwicklung aus dem Flä-

chennutzungsplan, schalltechnische Verträglichkeit sowie Anlieferverkehr thematisiert. Der 

Geltungsbereich wurde bereits angepasst.  

4.2. Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der Offenlage haben 19 Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen abgegeben. 

Hiervon wurden bei 7 Stellungnahmen keine Bedenken gegen die Planung geäußert. Die In-

halte der übrigen Stellungnahmen sowie die daraufhin erfolgte Abwägung werden im Folgen-

den zusammengefasst wiedergegeben: 

In der gemeinsamen Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Kreuznach werden von der Un-

teren Landeplanung keine Bedenken vorgetragen. Die Untere Denkmalschutzbehörde ver-

weist auf ihre Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung. Die Untere Wasserbe-

hörde verweist erneut auf die fehlerhafte Bezeichnung des überschwemmungsgefährdeten 

Gebietes. Die Korrektur erfolgt. Die Brandschutzdienststelle weist auf das notwendige Ret-

tungswegekonzept hin. Diese wurde erstellt und ist im Bauantragsverfahren detailliert zu prü-

fen. Darüber hinaus ergehen weitere Hinweise, die zur Kenntnis genommen werden. Auch das 

Amt für Veterinärwesen gibt Hinweise, die zur Kenntnis genommen werden. Der Abfallwirt-

schaftsbetrieb verweist erneut auf sein Merkblatt, dass bereits zur Kenntnis genommen und 

durch die vorliegende Planung beachtet wurde. Insgesamt erfolgen keine Anregungen, die zu 

einer Anpassung der Planung führen. 

Von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD), Regionalstelle Wasser-, Abfallwirt-

schaft und Bodenschutz, ergehen ebenfalls Hinweise, die zur Kenntnis genommen werden. 

Das Referat 41-43 der SGD Nord verweist neben der Festlegung zentraler Versorgungsberei-

che auf die Benennung eines Kongruenzgebotes im Gutachten zur Auswirkungsanalyse. We-

der das LEP IV noch der RROP enthalten hierzu Vorgaben. Die Aussagen hierzu werden aus 

dem Gutachten entfernt. Die Regionalstelle Gewerbeaufsicht fordert die Festsetzung von Lie-

ferzeiten. Dies ist vertraglich, aber nicht als Textfestsetzung im Bebauungsplan möglich. Än-

derungen an der Planung werden aufgrund der Stellungnahmen der SGD nicht vorgenommen. 
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Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie gibt in ihrer Stellungnahme 

Hinweise zum Umgang mit archäologischen Funden.  

Das Vermessungs- und Katasteramt empfiehlt die Vereinigung von Flurstücken. Dies hat keine 

Auswirkungen auf die Planung. 

Der Landesbetrieb Mobilität bezieht sich auf die vorherige Stellungnahme und verweist u.a. 

erneut auf die Ausführung der Schleppkurve. Dies ist, in dem Detaillierungsgrad, jedoch Inhalt 

der Ausführungsplanung und hat auf die Baurechtsschaffung keine Auswirkung. 

Vodafon verweist erneut auf Kabeltrassen. Diese sind als Hausanschlussleitungen zurückzu-

bauen. Die Planung bleibt hiervon unberührt. 

Ebenso verhält es sich mit Leitungen der Telekom. Die Hausanschlussleitungen sind zurück-

zubauen. Leitungen in öffentlichen Flächen sind planungsrechtlich nicht zu sichern. 

In der bauaufsichtlichen Stellungnahme wird auf die bauliche Höhe, die überbaubare Fläche 

im Zusammenhang mit den Stellplätzen, Dachbegrünung und die Möglichkeiten zur Fahr-

radabstellung verwiesen. Hierzu wurden Regelungen im Bebauungsplan oder im Durchfüh-

rungsvertrag getroffen. Die Planung ändert sich aufgrund der Stellungnahme nicht. 

Die Abwasserbeseitigung (ABW) der Stadt Bad Kreuzberg kritisiert in ihrer Stellungnahme, 

dass es keine Abstimmung bezüglich der Planung gab. Diese Abstimmung erfolgte in der Zwi-

schenzeit, so dass die Planung von der ABW mitgetragen wird und keine Änderungen an der 

Planung erfolgen. 

Der Gemeinsame Arbeitskreis des Behinderten- und Seniorenbeirats äußert sich zur Dimen-

sionierung der Aufzüge und Stellplätze sowie der Beschilderung. Die Aufzüge und Stellplätze 

entsprechen den Vorgaben aus den entsprechende DIN-Normen. Zudem wird der räumliche 

Tausch von Stellplätzen sowie der Austausch einer Tür in eine Schiebetür vorgeschlagen. Dies 

wird im Rahmen der Ausführungsplanung umgesetzt. Auch die Wohnungen werden entspre-

chend barrierefrei/ rollstuhlgerecht ausgebildet. Änderungen an der Planung ergeben sich 

nicht. 

Aus der Öffentlichkeit ergehen keine Stellungnahmen. 

5. Planungsalternativen 

Zum Vorhaben selbst wurden einige Alternativen erarbeitet. Insbesondere handelt es sich da-

bei um Details zum Vorhaben im Zusammenhang mit der Flächennutzung sowie den erforder-

lichen Stellplätzen für Pkw und Fahrräder. Weitere Alternativen (gänzlich andere Bebauung 

oder anderer Standort) wurden nicht geprüft. 
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6. Fazit

Im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens 1a-19 „Zwischen 

straße und Schloßstraße“ hat die Stadt Bad Kreuznach die zu beachtenden Belange zusam

mengestellt und geprüft. Die Abwägung aller vorgetragenen Stellungnahmen ist umfänglich 

dargestellt.

Aus Sicht der Stadt Bad Kreuznach stehen nach der Durchführung der Beteiligungsverfahren 

gemäß Baugesetzbuch keine Belange einer Realisierung der Planung entgegen. Negative 

Auswirkungen werden durch die getroffenen Festsetzungen beschränkt. Die Planungen kön

nen zeitnah umgesetzt werden. Die Stadt beschließt daher den Bebauungsplan als Satzung.

Diese zusammenfassende Erklärung ist dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1a-19 

„Zwischen Salinenstraße und Schloßstraße“ der Stadt Bad Kreuznach beigefügt.
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